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Untersuchungsplanung
Bestandteil der Untersuchungsarbeit. 
Geistig-schöpferischer Prozeß, in dem, ausgehend 
vom zu untersuchenden Sachverhalt und unter 
konsequenter Beachtung der straf- und strafpro
zeßrechtlichen Anforderungen sowie der im MfS 
gültigen Befehle und Weisungen, die Ziele, Schwer
punkte, Mittel und Methoden der Untersuchungs
arbeit in einem —► Ermittlungsverfahren oder bei 
der politisch-operativen —► Vorkommnis- 
Untersuchung bestimmt und ständig präzi
siert werden.
Die Hauptfunktion der U. besteht in der Gewähr
leistung einer effektiven und zielstrebigen 
Untersuchungsführung mit dem Ziel der allseitigen 
und unvoreingenommenen Feststellung der objekti
ven Wahrheit. Sie dient der konsequenten Durch
setzung und strikten Einhaltung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit sowie der Sicherung einer 
hohen politischen und politisch-operativen 
Wirksamkeit der Untersuchungsarbeit.
Die U. vergegenständlicht sich vor allem im 
schriftlichen Untersuchungsplan, der den grund
legenden Operationsplan für die Bearbeitung eines 
Ermittlungsverfahrens bzw. die Untersuchung eines 
politisch-operativ bedeutsamen Vorkommnisses und 
ein wirksames Instrument der Kontrolle und An
leitung der Untersuchungsarbeit darstellt.
Der Aufgabenstellung der U. entsprechend enthält 
der Untersuchungsplan insbesondere folgende 
Bes tandteile:
- die politische, politisch-operative und recht

liche Zielstellung der Untersuchung,
- Untersuchungsversionen,
- Einschätzung und Wertung der Beweismittel,
- die Grundlinie der Untersuchungstaktik,
- die IMtersuchungsSchwerpunkte und -komplexe,
- die Festlegungen für die politisch-operative 
Auswertungstätigkeit.

Auf der Grundlage des Untersuchungsplanes werden 
Pläne für einzelne Untersuchungshandlungen, wie 
z. B. Vernehmungspläne, Maßnahmepläne, Aufgaben
stellungen für Sachverständige usw. , erarbeitet.


